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Verordnung Baugrundlagenbestimmung 2023

Aufgrund des Beschlusses der Gemeindevertretung von Sulzberg vom 6. 03. 2023 ergeht gemäß
§ 3 Abs. 2 Baugesetz (BauG), LGBI. Nr. 52/2001 idgF, in Abänderung der geltenden Verordnung
vom 11. 03. 2022 folgende Verordnungsänderung über die Verpflichtung zur Einbringung von
Anträgen auf Baugrundlagenbestimmung:

§ 1 Geltungsbereich

Diese Verordnung gilt für das gesamte Gemeindegebiet von Sulzberg.

§ 2 Baugrundlagenbestimmung

Vor jedem Bauantrag für Bauvorhaben nach § 18 Abs. 1 a) und c) Baugesetz muss ein Antrag auf
Baugrundlagenbestimmung gestellt werden mit Ausnahme von kleinräumigen
Gebäudeerweiterungen im Ausmaß von unter 25 m2. Enthält das Bauvorhaben den Einbau von

Dachgaupen, sollen jedenfalls Baugrundlagen bestimmt werden.

§ 3 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Kundmachung in Kraft.
Damit tritt die bisher geltende Verordnung vom 11.03.2022 außer Kraft. 4 -, us.
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